
Lesefassung 

 

Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren in der  

Stadt Wanzleben – Börde (Straßenreinigungsgebührensatzung) 

 

Auf Grund der §§ 3, 6 und 44 Absatz 3 Nr. 1 und 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. 

LSA 2009, S. 383) in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 47 und 50 des Straßengesetzes für 

das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA S. 334) in der derzeit 

gültigen Fassung und der §§ 1, 2 (Abs. 1) und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit 

gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Wanzleben – Börde am 26.02.2015 folgende 

Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wanzleben - Börde 

(Straßenreinigungsgebührensatzung) beschlossen: 

 

§ 1 Allgemeines 

 

Die Stadt Wanzleben - Börde (nachfolgend Stadt genannt) führt die Reinigung der 

öffentlichen Straßen, Wege und Plätze - im Folgenden einheitlich Straßen genannt – inner-

halb der geschlossenen Ortslage und außerhalb der geschlossenen Ortslage, auf solchen 

Straßen, an denen bebaute Grundstücke angrenzen, einschließlich der Ortsdurchfahrten von 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie den Winterdienst nach Maßgabe der jeweils 

gültigen Straßenreinigungssatzung der Stadt Wanzleben - Börde durch. Die Stadt  

Wanzleben - Börde erhebt Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Straßenreinigung, soweit die Reinigungspflicht nicht nach § 5 der Satzung über die 

Straßenreinigung in der Stadt Wanzleben - Börde den Grundstückseigentümern bzw. den zur 

Reinigung Verpflichteten übertragen worden ist. 

 

§ 2 Gebührenpflichtige 

 

(1) Gebührenpflichtige sind die Eigentümer der Grundstücke (Anlieger- und 

Hinterliegergrundstücke), die durch eine an die öffentliche Straßenreinigung 

angeschlossene Straße, welche im Straßenverzeichnis als Anlage zur 

Straßenreinigungssatzung aufgeführt ist, erschlossen werden. 

 

(2) Den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke werden in folgender Rangfolge 

gleichgestellt: 

1. die Erbbauberechtigten (§ 1012 BGB, § 1 Erbbauberechtigungsverordnung), 

2. die Nießbraucher (§ 1030 BGB), sofern sie das gesamte Grundstück selbst nutzen, 

3. die Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB) und Dauerwohn- bzw. 

Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG), sofern ihnen das ganze Wohngebäude zur 

Nutzung überlassen ist, 

4. die Verfügungsberechtigten, soweit Eigentumsfragen bei erstmaliger Entstehung der 

Gebührenschuld bzw. bei Entstehung der fortlaufenden jährlichen Gebührenschuld 

ungeklärt sind. 
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(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. Bei Wohnungseigentümern wird die 

Gebühr einheitlich für das Gesamtgrundstück festgesetzt und in einem Bescheid dem 

Verwalter zugestellt. 

 

(4) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Monats auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisherige 

Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den 

Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen, neben dem neuen 

Verpflichteten. 

 

§ 3 Gebührenmaßstab 

 

(1) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. Die Stadt 

trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die 

Fahrbahnreinigung ermittelt wurde. Der auf die Stadt entfallende Teil umfasst unter 

anderem: 

1. die Kosten für die Reinigung der Straßenabschnitte an öffentlich zugänglichen Park- 

und Grünanlagen; 

2. die Kostenanteile für die Reinigung der überwiegend dem Durchgangsverkehr 

dienenden Straßen, soweit die Kosten durch den Durchgangsverkehr verursacht 

werden. 

 

(2) Berechnungsgrundlage für die Straßenreinigungsgebühr ist der Frontmetermaßstab. 

 

(3) Der auf die Stadt Wanzleben - Börde entfallende Anteil umfasst auch die Kostenteile für 

die Billigkeitserlasse nach § 13 a KAG-LSA. 

Der Anteil der Stadt beträgt 24% für alle Straßen. 

 

(4) Der Frontmetermaßstab ist: 

1. bei Straßenanliegern die Frontmeterlänge der Grundstücksseite(n) entlang der 

erschließenden Straße(n) 

2. bei einem Grundstück, das nicht direkt an der zu reinigenden Straße liegt, aber durch 

sie erschlossen wird (Hinterliegergrundstück), die Frontmeterlänge der an der Straße 

am meisten zugewandten Grundstücksseite. Handelt es sich um ein unregelmäßiges 

Grundstück (Vieleck) und ist die am meisten zugewandte Grundstücksseite nicht 

sinnvoll ermittelbar, sind ersatzweise die Frontmeter einer ausgleichenden Gerade 

oder Diagonale für die am meisten zugewandte Grundstücksseite zu ermitteln. 

 

(5) Die Frontmeterlänge wird in der Weise berechnet, dass Bruchteile bis 50 cm auf volle 

Meter nach unten abgerundet und von mehr als 50 cm nach oben aufgerundet werden. 
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§ 4 Hinterliegergrundstücke 

 

(1) Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die nicht an den von der Stadt zu reinigenden 

Straßen liegen, durch diese aber erschlossen werden. 

 

(2) Ist das Hinterliegergrundstück durch eine Straße erschlossen, erfolgt die Ermittlung der 

Frontmeter nach den Regelungen des § 3 Absatz 4 Punkt 2. 

 

 

§ 5 Gebührenhöhe 

 

(1) Die Straßenreinigungsgebühr für die Fahrbahnreinigung beträgt jährlich je Frontmeter 

1,23 €.  

 

(2) Die Straßenreinigungsgebühr für die Reinigung der straßenbegleitenden Grünflächen 

beträgt je Frontmeter 0,54 € für jeweils eine Reinigung im Oktober und November. 

 

(3) Die Gebührensätze je Frontmeter sind für die erschlossenen Grundstücke (Anlieger- und 

Hinterliegergrundstücke) auf die nach § 3 ermittelten Frontmeter anzuwenden. 

 

§ 6 Einschränkung oder Unterbrechung der Straßenreinigung 

 

(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen vorübergehend und zwar weniger als 

einen Monat eingeschränkt oder eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf 

Gebührenminderung. 

 

(2) Ein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr besteht nicht bei Behinderung durch parkende 

Fahrzeuge oder Behinderung durch Dritte. 

 

(3) Eine Berücksichtigung des Anspruches auf Gebührenminderung kann nur erfolgen, wenn 

der Gebührenpflichtige diesen Anspruch gegenüber der Stadt, schriftlich geltend macht. 

 

(4) Der Anspruch auf Gebührenminderung kann nur bis zum 31. März des Jahres geltend 

gemacht werden, das dem Jahr folgt, in dem der Anspruch entstanden ist. Ein Anspruch 

auf Gebührenminderung, der bis zu diesem vorgenannten Zeitpunkt nicht geltend 

gemacht worden ist, erlischt und kann nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

(5) Ergibt sich der Anspruch auf Gebührenminderung aus durchgeführten Straßenbaumaß-

nahmen erfolgt die Erstattung von Amts wegen. 

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 

(1) Bei Eigentumswechsel bleibt der bisherige Eigentümer solange gebührenpflichtig, wie er 

nach dem Grundsteuergesetz vom 07. August 1973 (BGBl. L S. 965), das zuletzt durch 

Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. l S. 2794) geändert worden ist, 
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grundsteuerpflichtig ist. Von dieser Regelung bleiben privatrechtliche Ansprüche des 

Veräußerers gegenüber dem Erwerber unberührt. 

 

(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Erwerber 

der Stadt, innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 8 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Anschluss an die Straßenreinigung. Erfolgt der 

Anschluss an die Straßenreinigung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die 

Gebührenpflicht mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenreinigung 

folgt; sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die Straßenreinigung eingestellt 

wird. Änderungen im Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung vom 

ersten Tag des auf die Änderung folgenden Monats. 

 

§ 9 Entstehung der Gebührenschuld 

 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht während 

des Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

 

(2) Die Jahresgebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes. 

 

§ 10 Fälligkeit 

 

Die Gebühren für die Straßenreinigung werden zum 15.08 eines jeden Jahres fällig.  

 

§ 11 Billigkeitsmaßnahmen 

Stellt die Heranziehung zu den Gebühren im Einzelfall eine unbillige Härte dar, so können sie 

gestundet, ermäßigt, niedergeschlagen oder erlassen werden. Für die Verwirklichung, 

Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus dem Abgabenschuldverhältnis gelten die 

einschlägigen Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613) in 

der derzeit gültigen Fassung 

 

 

 

 

 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Wer Auskünfte nach § 7 nicht vollständig oder unrichtig erteilt und dadurch ermöglicht, 

Abgaben zu verringern oder Vorteile für sich oder andere zu erlangen, handelt 

ordnungswidrig im Sinne § 16 Abs. 1 und 2 KAG-LSA. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße gemäß § 16 Abs. 3 KAG-LSA 

geahndet werden. 

 

§ 13 In – Kraft - Treten, Außer - Kraft-Treten 

 

(1) Diese Satzung tritt mit Bekanntmachung in Kraft. 

 


